
Sitzung des Stadtrates am 03.07.2019  
 
TOP 17 Mündliche Anfragen 
 
Mündliche Anfrage der Stadträtin Dr. Regina Schöps (Fraktion MitBürger & Die 
PARTEI) zu einer Baumfällung und zu Baumpflege 
 
 
Für Montag, den 1.7.2019 war auf dem Grundstück der Gütchenstraße 20 die Fällung eines 
alten, gesunden Baumes im Innenhof genehmigt, der lt. Gutachten die Bausubstanz des 
Gebäudes gefährden soll. Die Anwohner, die die Fällung durch Protest zunächst 
verhinderten, zweifeln die Richtigkeit des Gutachtens an, da – durch Setzungen im Baugrund 
– mehrere Gebäude im Umfeld Risse im Mauerwerk aufweisen. 
 
Ich frage dazu: 
 

1. Wie kann es sein, dass das Fällen des Baumes, von dem augenscheinlich keine 
akute Bedrohung/Gefährdung für Personen ausgeht, für die Zeit vom 1. März bis zum 
30. September genehmigt wurde, in der nach § 39 BNatSchG Baumfällungen 
untersagt sind? 

 
2. Welche Möglichkeiten sieht die Untere Naturschutzbehörde, die Entscheidung zur 

Fällgenehmigung nochmals zu prüfen, dazu eventuell ein Zweitgutachten zu 
beauftragen/beauftragen zu lassen und die Genehmigung ggf. zu revidieren? 
 
 

 
Die Trockenschäden aus dem Sommer 2018 an Bäumen im Stadtgebiet sind allenthalben 
deutlich sichtbar. Es wäre zu vermuten gewesen, dass die Stadtverwaltung auf ähnliche 
Wetterlagen in diesem Sommer vorbereitet ist und geeignete Maßnahmen, besonders zum 
Schutz von Neuanpflanzungen, vorgesehen hat. Derzeit ist aber festzustellen, dass z.B. in 
Höhe der Merseburger Straße 40, auf der Rasenfläche neben Edeka bereits mehrere 
Neupflanzungen vertrocknet sind. Auch von Anwohnerinnen der Bernhardystraße wurde 
berichtet, dass gespendete Neupflanzungen am Vertrocknen sind. 
 
Ich frage dazu: 
 

1. Sind der Stadtverwaltung die Standorte von Neupflanzungen der letzten 3 Jahre, 
einschließlich Baumspenden, lückenlos bekannt? 

 
2. Welche Maßnahmen wurden geplant/durchgeführt um die jungen Bäume vor dem 

Austrocknen zu schützen? 
 

3. Wie oft und wo wurden junge Bäume im Stadtgebiet seit Beginn der Trockenperiode 
2019 gewässert? 

 
4. Falls die Stadtverwaltung keine Maßnahmen geplant/durchgeführt hat – warum nicht? 


